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                      Bebauungsplan

"GRIMM Aerosol Technik - Friedersdorf"

SATZUNG

Präambel

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom

03.11.2017 (BGBI. I.S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom

20.12.2023 (BGBI. 2023 I Nr. 394) wird nach Beschlussfassung durch den

Gemeinderat Muldestausee am 03.04.2024 der Bebauungsplan "GRIMM Aerosol

Technik - Friedersdorf" nach § 10 Abs. 1 BauGB, bestehend aus der Planzeichnung

(Teil A) und dem Text (Teil B) als Satzung beschlossen.

Verkehrsflächen ( § 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Straßenverkehrsfläche, öffentlich

Art der baulichen Nutzung

(§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB, § 8 BauNVO)

Gewerbegebiet

GE

Bauweise, Baugrenze

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 , 23 BauNVO)

Baugrenze

       0,8

Maß der baulichen Nutzung

(§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB, §§ 16, 18, 19 BauNVO)

 Grundflächenzahl

p

Ein- bzw. Ausfahrten und Anschluss anderer Flächen

an die Verkehrsfläche

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und Abs. 6 BauGB)

Ein- und Ausfahrtsbereich

Flächen für Versorgungsanlagen  ( § 5 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe b,

Nr. 4 und Absatz 4, § 9 Abs. 1 Nr. 12  und Abs. 6 BauGB)

Ver- und Entsorgungsanlagen des AZV

(Schmutzwasserpumpstation)

Zweckbestimmung:

Abwasser

Kartengrundlage: Stadtgrundkarte mit Angaben des Liegenschaftskatasters

Gemeinde:                       Muldestausee

Gemarkung:                     Friedersdorf

Flur:           4

Teilflurstück:                    1143

Flurstücke:           1211, 782, 780, 778, 776, 102/8, 1205, 1206, 1201,

          99/6, 63/8, 64/2, 1208, 1209, 1204

Koordinaten :         ETRS83 32

Höhenbezugssytem:        HS 170

Nutzungsgenehmigung:

ALKIS © GeoBasis-DE / LVermGeo LSA 2017 /  A 18-264-2009-7
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4.1 - 4.5
Grünordnerische Maßnahmen

ohne Maßstab

Verfahrensvermerke

1. Der Gemeinderat der Gemeinde Muldestausee hat in seiner Sitzung am

07.09.2022 den Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan

     "GRIMM Aerosol Technik - Friedersdorf" gefasst.

     Gemeinde Muldestausee, den 14.03.2023 (Ferid Giebler)

Bürgermeister

2. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

     wurde in Form einer öffentlichen Auslegung des Vorentwurfsdurch den

     Gemeinderat am 07.09.2022 beschlossen.

     Gemeinde Muldestausee, den 14.03.2023 (Ferid Giebler)

Bürgermeister

3. Der Vorentwurf des Bebauungsplanes "GRIMM Aerosol Technik - Friedersdorf",

bestehend aus der Planzeichnung und den Textlichen Festsetzungen sowie der

Begründung mit Anlagen hat vom 02.02.2023 bis einschließlich 10.03.2023 während

der Zeiten

Montag von 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15.00 Uhr

Dienstag von 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr

Donnerstag von 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15.30 Uhr

Freitag von 9.00 - 12.00 Uhr

in den Diensträumen des Bauamtes der Gemeinde Muldestausee im Verwaltungssitz

Ortsteil Pouch, Neuwerk 3 in 06774 Muldestausee öffentlich ausgelegen. Die

Bekanntmachung sowie der Vorentwurf waren ebenso vollumfänglich auf der

Internetseite der Gemeinde einsehbar.

     Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen zu dem

Vorentwurf  von jedermann schriftlich, per E-Mail und/oder mündlich zur Niederschrift

vorgebracht werden können, ortsüblich bekanntgemacht worden.

     Bekanntmachung im Amtsblatt der Gemeinde Muldestausee

     vom 25.01.2023, Nummer 1, 14. Jahrgang.

     Gemeinde Muldestausee, den 14.03.2023          (Ferid Giebler)

         Bürgermeister

9. Der Gemeinderat der Gemeinde Muldestausee hat die Stellungnahmen der

Behörden und sonstigen Träger  öffentlicher Belange sowie der Nachbar-

     gemeinden und -städte zum Bebauungsplan am  08.11.2023 geprüft und einen

Abwägungsbeschluss gefasst. Das Ergebnis ist am 28.11.2023 mitgeteilt worden.

     Gemeinde Muldestausee, den 25.01.2024         (Ferid Giebler)

        Bürgermeister

4. Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger

     öffentlicher Belange sowie die Nachbargemeinden und -städte sind

mit Schreiben vom 24.01.2023 zur Abgabe einer Stellungnahme,

     auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad

     der Umweltprüfung aufgefordert worden.

     Gemeinde Muldestausee, den 14.03.2023          (Ferid Giebler)

         Bürgermeister

5. Die vorgebrachten Anregungen sowie Stellungnahmen der Behörden,

sonstigen Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden- und städte zum

Vorentwurf wurden vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am 05.07.2023

behandelt.

     Das Abwägungsergebnis wurde am 13.07.2023 mitgeteilt.

      Gemeinde Muldestausee, den 10.08.2023 (Ferid Giebler)

Bürgermeister

7. Der Entwurf des Bebauungsplanes "GRIMM Aerosol Technik - Friedersdorf"

bestehend aus der Planzeichnung und den Textlichen Festsetzungen sowie

der Begründung nebst Anlagen sowie den bereits vorliegenden

umweltbezogenen Stellungnahmen haben vom 03.08.2023 bis

einschließlich 05.09.2023 während der Zeiten

Montag von 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15.00 Uhr

Dienstag von 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr

Donnerstag von 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15.30 Uhr

Freitag von 9.00 - 12.00 Uhr

in den Diensträumen des Bauamtes der Gemeinde Muldestausee im

Verwaltungssitz Ortsteil Pouch, Neuwerk 3 in 06774 Muldestausee

öffentlich ausgelegen. Die Bekanntmachung sowie der Entwurf waren

ebenso vollumfänglich auf der Internetseite der Gemeinde einsehbar.

     Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen zu

dem Vorentwurf  von jedermann schriftlich, per E-Mail und/oder mündlich

zur Niederschrift  vorgebracht werden können, ortsüblich bekanntgemacht

worden.

     Bekanntmachung im Amtsblatt der Gemeinde Muldestausee

     vom 26.07.2023, Nummer 7, 14. Jahrgang.

     Gemeinde Muldestausee, den 21.09.2023        (Ferid Giebler)

       Bürgermeister

10. Der Bebauungsplan "GRIMM Aerosol Technik - Friedersdorf", bestehend aus der

      Planzeichnung (Teil A) und den Textlichen Festsetzungen (Teil B) in der Fassung

      vom Oktober 2023 wurde in öffentlicher Sitzung vom

      03.04.2024 als Satzung beschlossen. Die Begründung nebst Anlagen wurde mit

      Beschluss des Gemeinderates  vom 03.04.2024 gebilligt.

      Gemeinde Muldestausee, den 09.04.2024        (Ferid Giebler)

         Bürgermeister

11. Der Bebauungsplan "GRIMM Aerosol Technik - Friedersdorf" der Gemeinde

      Muldestausee wird hiermit ausgefertigt.

      Gemeinde Muldestausee, den 09.04.2024 (Ferid Giebler)

          Bürgermeister

8.   Die betroffenen Behörden, sonstigen Träger öffentlicher Belange und

      Nachbargemeinden- und städte wurden mit Schreiben vom 13.07.2023

      entsprechend § 4 Abs. 2 BauGB von der Planung unterrichtet und zur Abgabe

      einer Stellungnahme, auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und

      Detailierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, aufgefordert.

     Gemeinde Muldestausee, den 21.09.2023          (Ferid Giebler)

         Bürgermeister

6.   Der Entwurf des Bebauungsplanes "GRIMM Aerosol Technik - Friedersdorf"

      in der Fassung vom Mai 2023 wurde einschließlich Planzeichnung, Textliche

      Festsetzungen sowie Begründung mit Anlagen in der Gemeinderatssitzung

      am 05.07.2023 gebilligt und seine Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

      beschlossen.

      Gemeinde Muldestausee, den 10.08.2023  (Ferid Giebler)

 Bürgermeister

12.  Das Inkrafttreten des Bebauungsplanes "GRIMM Aerosol Technik - Friedersdorf"

       sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der Dienststunden von

       jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist,

       ist im Amtsblatt vom 24.04.2024 Ausgabe Nr. 4, Jahrgang 15, gemäß der Haupt-

       satzung der Gemeinde Muldestausee ortsüblich bekanntgemacht worden.

       In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften

       sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 BauGB) und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen

       von Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) hingewiesen worden.

       Der Bebauungsplan "GRIMM Aerosol Technik - Friedersdorf" erlangt mit dem

       Tag der Bekanntmachung Rechtskraft.

       Gemeinde Muldestausee, den 25.04.2024 (Ferid Giebler)

Bürgermeister

Teil B: Textliche Festsetzungen

1.   Art der baulichen Nutzung für GE (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 8 BauNVO)

1.1 Gemäß Planeintrag wird das Plangebiet ausgewiesen als Gewerbegebiet (GE).

1.2 Im Gewerbegebiet sind gemäß § 8 Abs. 2 BauNVO zulässig:

 Gewerbebetriebe, Lagerhäuser, Lagerplätze, öffentliche Betriebe,

Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude.

1.3 Im Gewerbegebiet sind ausnahmsweise gemäß § 8 Abs. 3 BauNVO zulässig:

 Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke,

 Anlagen für sportliche Zwecke,

 Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber

            und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet ist. Jedoch ist nur eine

            einzelne Wohnung zulässig, sofern diese an der lärmabgewandten Seite des

            Gebäudes angeordnet ist und die Wohnfläche 100 m² als Maximum beträgt.

Tankstellen.

1.4 Im Gewerbegebiet sind nicht zulässig gemäß § 1 Abs. 5 und 6 BauGB:

 Vergnügungsstätten,

 Gewerbebetriebe nach Anlage 1 Nr. 1 des Gesetzes über die

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP-pflichtige Vorhaben).

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB, § 16, 18 BauNVO)

2.1 Im Plangebiet ist eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,8 festgesetzt.

2.2 Die unterste Nutzebene der geplanten Bebauung darf nicht unter der

         Geländeoberfläche liegen.

3. Überbaubare Flächen (§ 9 Abs. 1 Nrn. 2 und 4 BauGB, § 23 BauNVO)

3.1 Die überbaubare Grundstücksfläche wird gemäß Planeintrag durch die

           Festsetzung einer Baugrenze bestimmt.

3.2    Stellplätze und deren Zufahrten sind gemäß § 12 BauNVO nur innerhalb der

           Baugrenzen zulässig.

3.3    Garagen und Nebenanlagen sind nach § 14 BauNVO nur innerhalb der

           Baugrenzen zulässig.

4. Grünordnerische Festsetzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15, 20 und 25 BauGB)

4.1     Auf der Fläche mit einer Größe von 127 m² erfolgt die Anpflanzung und

          Entwicklung von heimischen und standortgerechten Feldgehölzen.

  Die Feldgehölze sollen anteilig 20 % Heister aufweisen (Biotoptyp: HGA).

  Sie sind gruppiert als Baum- und Strauchinseln anzulegen.

4.2     Auf der Fläche mit einer Größe von 150 m² erfolgt die Anpflanzung und

          Entwicklung von heimischen und standortgerechten Feldgehölzen.

          Die Feldgehölze sollen anteilig 20 % Heister aufweisen (Biotoptyp: HGA).

          Sie sind gruppiert als Baum- und Strauchinseln anzulegen.

4.3    Auf der gemäß Planeintrag festgesetzten Fläche (256 m²) ist eine

         Feldheckenstruktur (Biotoptyp: HHA Strauch-Hecke) in einer Breite von 2m

         neu anzulegen.

 Bei der festgesetzten Fläche von 256 m² und einem Pflanzverband von

 2m * 2m entspricht das insgesamt einer Stückzahl von 64 zu pflanzenden

 Gehölzen. Es sind standortgerechte Gehölze anzupflanzen

4.4     Auf der Fläche mit einer Gesamtgröße von 1.500 m² sollen 30 % der Fläche

          (450 m²) mit heimischen und standortgerechten Feldgehölzen angepflanzt

          und entwickelt werden. Die Feldgehölze sollen anteilig 20 % Heister

          aufweisen (Biotoptyp: HGA).

  Sie sind gruppiert als Baum- und Strauchinseln anzulegen.

  70 % der Fläche ist als Scherrasen (Biotoptyp: GSB) anzulegen.

4.5      Die Fläche ist gärtnerisch als Scherrasen (GSB) anzulegen, zu erhalten

           und zu pflegen. Die Zuordnung der Fläche entspricht dem Schutzstreifen

           der vorhandenen Schmutzwasserleitung mit einer Gesamtbreite von 8 m.

Empfohlene Gehölzarten für die Festsetzungen 4.1 bis 4.4:

4.6      Externe Maßnahme: Sicherung des Schutzgebietes

          „Kirche Muldenstein“Gemarkung Muldenstein, Flur 1, Flurstück 58/3

 Im Turm der Kirche des Herrenhauses von Muldenstein ist die jährliche

 Säuberung des vorhandenen Fledermausquartieres für die Dauer von 20

 Jahren (begonnen ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bebauungsplanes)

 durch einen versierten Fachkundler fach- und sachgerecht durchzuführen.

 Gegenstand und zugleich Zielsetzung der Festsetzung ist der Erhalt und die

 dauerhafte Sicherung des Fledermausquartieres mit der Gebietsnummer FFH 0217.

5.      Hinweise zum Artenschutz (§ 44 BNatSchG)

Die Baufeldfreimachung und Beräumung der Fläche ist außerhalb der Brutzeit, nur in

der Zeit vom 01. Oktober bis 28./29. Februar eines jeden Jahres zulässig.

Bei Bautätigkeiten innerhalb der Brutzeit muss in Abstimmung mit der Unteren

Naturschutzbehörde eine Begehung durch einen fachkundigen Sachverständigen

stattfinden.

Bei positivem Befund ist die Untere Naturschutzbehörde zu informieren und die

notwendigen Maßnahmen abzustimmen.

Sonstige Planzeichnung

(§ 9 Abs. 7 BauGB, § 16 Abs. 5 BauNVO)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

des Bebauungsplanes

7

Vermaßung in Metern

z.B.

Flurstücksgrenze

Flurstücksnummer

vorhandene Gebäude

Lage Schmutzwasserleitung mit Schutzstreifen in Metern

4

von jeglicher Bebauung freizuhaltende Fläche

(gemäß § 9 Abs. 1 Fernstraßengesetz)

Löschwasserbrunnen

Hauptversorgungsleitungen  (nachrichtliche Übernahme)

( § 9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB)

unterirdische Hauptversorgungsleitungen, vorhanden

SW Schmutzwassserleitung

TK Telekommunikationslinien

Strom Energieversorgung

Gas Erdgas

Mittelachse Verkehrsfläche

Sonstige Planzeichnung - nachrichtliche Übernahmen

Einrichtungen der bergbaulichen Entwässerung -

Außerbetriebnahme der Grundwasserabsenkung

Filterbrunnenstandorte - unverwahrt

Gestattung der Verwahrung/Sicherung, Rückbau ab

2025 vorgesehen, Gewährung der ungehinderten Anfahrt

Höhenfeststellpunkt Nr. 709024 (alt 7000004)

4


